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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. UWG: Reichweite des Vorenthaltungsverbots 
Urteil vom 26.10.2023, Az: I ZR 176/19  

2. GOZ: zahntechnische Leistung im Eigenlabor 
Urteil vom 13.07.2023, Az: I ZR 60/22  

3. BGB: Klausel zur Abtretung von Schadensersatzforderungen 
Urteil vom 17.10.2023, Az: VI ZR 27/23  

4. AVBFernwärmeV: Ersatz einer unwirksamen Preisänderungeklausel 
Urteil vom 27.09.2023, Az: VIII ZR 249/22  

5. JGG: Anrechnung von Beugearrest 
Beschluss vom 19.09.2023, Az: 3 StR 216/23  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

  
  
1. UWG: Reichweite des Vorenthaltungsverbots 

Urteil vom 26.10.2023, Az: I ZR 176/19 
a) Das Vorenthaltungsverbot gemäß § 5a Abs. 1 UWG in Verbindung mit § 5b Abs. 4 
UWG umfasst alle Informationen, die dem Zweck dienen, dem Verbraucher eine in-
formierte geschäftliche Entscheidung zu ermöglichen. Das können auch Informationen 
sein, die den Verbraucher von einem Vertragsschluss abhalten können (beispielsweise 
die Nährwertdeklaration bei Lebensmitten, vgl. dazu BGH, Urteil vom 7. April 2022 - 
I ZR 143/19, BGHZ 233, 193 [juris Rn. 33 und 35] - Knuspermüsli II) oder (wie die 
gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 TabakerzV und Art. 8 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 
2014/40/EU auf den Packungen und Außenverpackungen eines Tabakerzeugnisses an-
zubringenden gesundheitsbezogenen Warnhinweise) sogar davon abhalten sollen. 
 
b) Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf einer Packung oder einer Außenver-
packung eines Tabakerzeugnisses sind nicht allein deshalb im Sinne von § 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 TabakerzV "verdeckt", weil dieses Erzeugnis in einem Warenausgabeau-
tomaten vorrätig gehalten wird und deshalb von außen überhaupt nicht sichtbar ist 
(Anschluss an EuGH, Urteil vom 9. März 2023 - C-356/22, GRUR 2023, 501 = WRP 
2023, 549 - Pro Rauchfrei II). 
 
c) "Abbildungen von Packungen" im Sinne von § 11 Abs. 2 TabakerzV liegen auch 
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dann vor, wenn es sich bei (hier auf einem Ausgabeautomaten für Zigaretten ange-
brachten) Abbildungen zwar nicht um naturgetreue Abbilder von Zigarettenpackungen 
handelt, der Verbraucher die Abbildungen aber aufgrund ihrer Gestaltungen hinsicht-
lich Umrissen, Proportionen, Farben und Markenlogo mit Zigarettenpackungen assozi-
iert (Anschluss an EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2021 - C-370/20, GRUR 2022, 93 
= WRP 2022, 159 - Pro Rauchfrei I). 
  
 

  
2. GOZ: zahntechnische Leistung im Eigenlabor 

Urteil vom 13.07.2023, Az: I ZR 60/22 
Die Bestimmung des § 9 Abs. 1 GOZ, nach der neben den für die einzelnen zahnärztli-
chen Leistungen vorgesehenen Gebühren als Auslagen die dem Zahnarzt tatsächlich 
entstandenen angemessenen Kosten für zahntechnische Leistungen berechnet werden 
dürfen, verbietet dem Zahnarzt nicht, gegenüber privaten Krankenkassen einen ange-
messen kalkulierten Gewinnanteil abzurechnen, wenn die zahntechnische Leistung 
(hier: Herstellung von Zahnersatz durch ein CAD/CAM-System) nicht durch ein exter-
nes Dentallabor, sondern durch sein eigenes Praxislabor erbracht wird. 
 

  
3. BGB: Klausel zur Abtretung von Schadensersatzforderungen 

Urteil vom 17.10.2023, Az: VI ZR 27/23 
Die in einem Vertrag über die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs enthaltene formular-
mäßige Klausel, nach der der geschädigte Mieter (Zedent) dem Fahrzeugvermieter 
(Zessionar) in Bezug auf dessen Mietzahlungsanspruch erfüllungshalber seine auf Er-
satz der Mietwagenkosten gerichtete Schadensersatzforderung gegen den Schädiger 
abtritt, muss im Hinblick auf das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB klar 
erkennen lassen, zu welchem Zeitpunkt genau der Zedent die abgetretene Schadenser-
satzforderung zurückerhalten soll, wenn er den Mietzahlungsanspruch des Zessionars 
erfüllt. Das ist bei einer Klausel, wonach der Zessionar "im Umfang geleisteter Zah-
lungen" die Schadensersatzforderung "Zug um Zug" an den Zedenten zurücküberträgt, 
der Fall. 
 

  
4. AVBFernwärmeV: Ersatz einer unwirksamen Preisänderungeklausel 

Urteil vom 27.09.2023, Az: VIII ZR 249/22 
a) Ersetzt der Fernwärmeversorger während des laufenden Fernwärmelieferungsver-
hältnisses eine unwirksame Preisänderungsklausel für die Zukunft in - nach Maßgabe 
der Rechtsprechung des Senats - zulässiger Weise einseitig durch eine angepasste 
Preisänderungsklausel, kommt ihm ein eigener Gestaltungsspielraum zu (Bestätigung 
von Senatsurteil vom 26. Januar 2022 - VIII ZR 175/19, BGHZ 232, 312 Rn. 46 ff., 
53). 
 
b) Dabei ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Versorger als Bezugsjahr 
für das Markt- und das Kostenelement das der Einführung der angepassten Klausel vo-
rausgehende Jahr wählt. 
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c) Ebenso hält sich der Fernwärmeversorger grundsätzlich innerhalb seines Gestal-
tungsspielraums, wenn er - mit Rücksicht darauf, dass es sich bei Energieversorgung, 
auch im Fernwärmebereich, um ein Massengeschäft handelt - im Fall der zulässigen 
einseitigen Anpassung einer unwirksamen Preisänderungsklausel den Ausgangspreis 
pauschalierend unter Orientierung an der Dreijahreslösung des Senats bestimmt. 
 
d) Zudem ist es nicht erforderlich, die im laufenden Vertragsverhältnis angepasste 
Preisänderungsklausel so auszugestalten, dass sich bei ihrer Anwendung für einzelne 
oder alle Kunden stets der denkbar günstigste Preis ergibt, sofern der Fernwärmever-
sorger sachliche und nachvollziehbare Anknüpfungspunkte für die jeweiligen Preisän-
derungsparameter zur Wahrung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung ge-
wählt hat und nicht greifbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die vom Versorger 
gewählte Pauschalierung einseitig der Wahrung seiner eigenen wirtschaftlichen Inte-
ressen dient. 
  
 

  
5. JGG: Anrechnung von Beugearrest 

Beschluss vom 19.09.2023, Az: 3 StR 216/23 
Zur Anrechenbarkeit vollstreckten Beugearrestes bei Verhängung einer neuen Ein-
heitsjugendstrafe. 
 
  

 

 


